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Fehlende Einreichung der Musikprogramme bei Veranstaltungen

Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende,
verehrte Musikfreunde,

heute haben wir eine Mitteilung der GEMA-Bezirksdirektion Wiesbaden erhalten, in der es um nicht einge-
sandte Musikfolgen/Musikprogramme geht. Darin teilt die GEMA mit, dass viele der angeschlossenen Ver-
eine für die Jahre 2010 und 2011 leider keine Musikprogramme eingereicht haben.

Obwohl wir immer wieder darauf hinweisen, dass alle öffentlichen Veranstaltungen GEMA-pflichtig sind und
deshalb angemeldet werden müssen und spätestens 10 Tage nachher die Musikfolgen/Musikprogramme
bei der GEMA vorliegen müssen, gibt es leider sehr viele Vereine, die zwar ihre Veranstaltungen anmelden
aber anschließend keine Musikfolgeliste einsenden.

In dem bestehenden Vertrag unter Ziffer 8 (2) heißt es: Kommt ein Verein der Verpflichtung zur Programm-
einsendung nicht nach, ist die GEMA berechtigt, für jeden Fall der Versäumnis vom Veranstalter einen
Betrag von 10% der jeweiligen Vergütung, mindestens jedoch EUR 10,00 zu berechnen. Bei pauschal ab-
gegoltenen Musikaufführungen (siehe Ziff. 4) wird als Basis der Berechnung die fiktive Vergütung ermittelt.
Die weiterhin bestehende Verpflichtung zur Programmaufstellung und -einsendung bleibt hiervon unberührt.

Bevor die GEMA dies im Februar 2012 umsetzt, wurden wir gebeten, unsere Mitgliedsvereine nochmals
auf die verpflichtende Einsendung der Programme hinzuweisen. Das spätere Einreichen der Programme
für die Veranstaltungen, die im Februar nachberechnet werden, führt allerdings nicht zum Erlass dieser
Forderung.

Deshalb bitten wir Sie eindringlich: Überprüfen Sie Ihre Unterlagen und senden evtl. vergessene
Musikprogramme umgehend an die GEMA!

Wir danken für Ihre Unterstützung und
wünschen Ihnen und Ihren Musikerinnen und Musikern

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes neues Jahr 2012
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